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Gesetz über eine Änderung des Dienstrechtes der Landes- und Gemeindebediensteten – 
Sammelnovelle (Begutachtungsentwurf); 
Zahl: PrsG-030-8/LG-1172 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Vorarlberger Gemeindeverband nimmt zum im Betreff genannten Begutachtungsentwurf wie 
folgt Stellung: 
 
Die Dienstrechts- und Gehaltsreform im Gemeindebereich wird begrüßt. Der Personal- bzw. Fach-
kräftemangel macht auch vor den Gemeinden nicht halt. Die Gemeinden sind mit stetig mehr wer-
denden Aufgaben einerseits und anderseits steigenden Anforderungen bei den bestehenden Auf-
gaben konfrontiert. Dies wird für die Gemeinden zur immer größeren Herausforderung, da dies ei-
nen entsprechenden Bedarf an qualifiziertem Personal in Zeiten einer generellen Personalknapp-
heit nach sich zieht. Die Gemeinden sind für weite Teile der Daseinsvorsorge allein verantwortlich. 
Aufgaben wie die Bereitstellung kritischer Infrastruktur, wie etwa Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung, bis hin zur Kinderbildung- und -betreuung sind von den Gemeinden selbst zu be-
sorgen und bedürfen entsprechenden personellen Kapazitäten. Um diesen Aufgaben in Zukunft 
weiterhin gerecht zu werden, ist es – trotz der derzeit angespannten Finanzsituation in den Ge-
meinden – notwendig eine Gehaltsreform durchzuführen, um auch in Zukunft eine attraktiver Ar-
beitgeberin zu bleiben. Die Umsetzung der Dienstrechts- und Gehaltsreform ist ein wesentlicher 
Schritt zur weiteren Attraktivierung des Gemeindedienstes. 
 
Im Einzelnen wird noch Folgendes angeregt:  
 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit: 
Der Begutachtungsentwurf enthält zwei Gehaltssysteme mit unterschiedlichen Gehaltsschemata. 
Es soll künftig ein „Gehaltssystem neu“ für neu eintretende Dienstnehmer:innen und ein 
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„Gehaltssystem alt“ für das bestehende Personal geben. Den beiden Systemen werden unter-
schiedliche Gehaltsschemata zugrunde gelegt, welche leicht unterschiedliche Verläufe in der Ge-
haltskurve vorsehen. Um dies für die einzelnen Gemeinden und deren Dienstnehmer:innen nach-
vollziehbarer zu machen, wird angeregt die Hintergründe für diese Lösung in den Erläuternden Be-
merkungen in ausführlicher Form zu ergänzen. Dadurch könnten Diskussionen über eine etwaige 
Ungleichbehandlung zwischen den Gehaltssystemen vorgebeugt werden. 
 
Darstellung Gehaltstabelle: 
Die neuen Gehaltstabellen sehen teils stark verkürzte Erfahrungsanstiege vor, um den geänderten 
Arbeitsbedingungen am Arbeitsmarkt gerecht zu werden. Je niedriger die Gehaltsklasse desto we-
niger Gehaltsstufen werden vorgesehen, da in diesem Bereich die erfahrungsbedingte Lernkurve 
wesentlich steiler verläuft und die Dienstnehmer:innen rascher zu ihrem Endgehalt gelangen, was 
grundsätzlich zum Vorteil der Dienstnehmer:innen gereicht. 
 
In der Vergangenheit konnten bei solchen Senioritätsverkürzungen Schwierigkeiten in der Kommu-
nikation in Zusammenhang mit der entsprechenden Darstellung in der Gehaltstabelle beobachtet 
werden. Für viele Dienstnehmer:innen ist es nicht nachvollziehbar warum in ihrer Gehaltsklasse ab 
einer gewissen Gehaltsstufe kein Erfahrungsanstieg im Sinne einer Gehaltserhöhung mehr erfolgt. 
So verfügen zum Beispiel die Gehaltsklassen 1-4 des neuen Gehaltsschemas lediglich über 6 Ge-
haltsstufen, in der Gehaltstabelle sind dennoch 12 Gehaltsstufen ausgewiesen, obwohl ab Stufe 6 
kein Erfahrungsanstieg mehr erfolgt. Mit einer optimierten Darstellung der Gehaltstabelle könnte 
die Außenwirkung verbessert und Unklarheiten vorgebeugt werden. Die Gehaltsstufen, welche kei-
nen Erfahrungsanstieg mehr vorsehen, könnten in den Gehaltstabellen grau schraffiert ausgefüllt 
werden. So wäre bereits in der Darstellung klar ersichtlich, dass kein Erfahrungsanstieg mehr vor-
gesehen ist. Eine solche Darstellung wird teilweise auch bei Gehaltstabellen auf Bundesebene an-
gewendet. 
 
Beispielhaft dargestellt anhand der derzeit geltenden Gehaltstabelle (Anhang 1 des GAG 2005)1: 
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Verordnung über die Anrechnung von Ausbildung und praktischer Erfahrung und deren wechsel-
seitige Berücksichtigung: 
Die genannte Verordnung, welche mit dem „Gehaltssystem neu“ eingeführt werden soll, muss 
möglichst einfach und praktikabel gestaltet werden. In den Gemeinden finden sich oft keine spezi-
ellen Personalmanager:innen, die über einen breiten Erfahrungsschatz in diesem Bereich verfügen 
oder sich regelmäßig mit Anrechnungen beschäftigen. Es ist daher umso wichtiger, dass diese 
Verordnung für jeden nachvollziehbar und einfach handhabbar ist.  
Damit ein landesweit einheitlicher und rechtssicherer Vollzug dieser Durchführungsverordnung ge-
währleistet werden kann, sollten Leitfäden und Schulungen von Seiten des Landes für die Gemein-
den zur Verfügung gestellt werden.  
 
Leistungsbeurteilungs-Verordnung: 
Bei der Durchführung der Leistungsbeurteilung kommt es regelmäßig zu Unklarheiten. Das Ergeb-
nis der jährlich durchzuführenden Leistungsbeurteilung hat mitunter erhebliche Auswirkungen auf 
das Dienstverhältnis. Die Leistungsprämie gemäß § 64 ist davon abhängig, wie auch der Kündi-
gungsgrund des § 80 Abs 1 lit b. 
Die näheren Vorschriften zu den Methoden der Leistungsbeurteilung und zur Bewertung des Ar-
beitserfolges sind durch eine Verordnung der Landesregierung zu erlassen (§ 63 Abs 4). Die be-
stehende Leistungsbeurteilungs-Verordnung ist aus Sicht der Praxis oft nicht eindeutig genug. 
Eine Überarbeitung und Neuerlassung der Verordnung wäre angezeigt. 
Es wird daher dringend ersucht die Verordnung zu überarbeiten und die Methoden der Leistungs-
beurteilung sowie die Bewertung des Arbeitserfolges näher auszuführen. 
 
Nachtdienstzulage: 
In Zusammenhang mit der Nachtdienstzulage für Gemeindesicherheitswachkörper kommt es teil-
weise zu unterschiedlichen Auffassungen. Gemäß § 4 Gemeindebediensteten-Nebenbezügever-
ordnung haben dem Sicherheitswachdienst angehörende Gemeindebedienstete keinen Anspruch 
auf eine Nachtdienstzulage. In § 66 Abs 1 lit b wird ein solcher Anspruch aber nicht explizit ausge-
schlossen, sondern erst in der Durchführungsverordnung. Es wird daher ersucht, hier für Klarheit 
und Rechtssicherheit zu sorgen. 
 
Ergänzungszulage: 
Die werdenden Mütter entscheiden sich aus nachvollziehbaren Gründen mittlerweile vorwiegend 
für die Variante des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes. Immer häufiger entschei-
den sie sich gleichzeitig dennoch für eine zweijährige Elternkarenz. Wird die Mutter im zweiten 
Jahr der Karenz erneut schwanger, besteht für sie, aufgrund des ausgelaufenen Kinderbetreu-
ungsgeldes, kein erneuter Anspruch auf Wochengeld. Die Ergänzungszulage des § 71 Abs 7 kann 
dazu führen, dass die Gemeinde als Dienstgeber in einem solchen Fall während des Beschäfti-
gungsverbotes die vollen Bezüge der Dienstnehmerin zu leisten hat. Dass die Gemeinde als 
Dienstgeber für den Ersatz des Wochengeldes zuständig ist, ist nicht nachvollziehbar, handelt es 
sich doch grundsätzlich um eine sozialversicherungsrechtliche Leistung. Der zuständige Kranken-
versicherungsträger, welcher sonst auch für die Leistung des Wochengeldes zuständig ist, hat da-
her auch im Falle der sogenannten „Wochengeldfalle“ zu leisten.  
 
Die Ergänzungszulage wurde zu einer Zeit eingeführt, als es das einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld noch nicht gab. Die Leistung sollte vom dafür zuständigen Krankenversicherungs-
träger erbracht werden. Die Vorarlberger Landesregierung wird ersucht sich beim Bund dafür ein-
setzen, um eine praktikable Lösung für die Gemeinden und werdenden Mütter zu erreichen. 
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Betreuungspersonen in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen: 
 
Im Themenkomplex „Kinderbildung- und -betreuung“ gibt es weiterhin zahlreiche dienstrechtliche 
Punkte, welche geändert bzw. verbessert werden sollten. Dieser Bereich sollte im Sinne der Ge-
meinden und ihren Dienstnehmer:innen umfassend und ganzheitlich (auch in Zusammenhang mit 
den Förderungsbestimmungen) überarbeitet werden. Derzeit gibt es im Kinderbildungs- und -be-
treuungsbereich ein hohes Maß an Frustration und Unsicherheit. Wie bereits in der Stellungnahme 
des Vorarlberger Gemeindeverbandes zum damaligen Begutachtungsentwurf für das Sammelge-
setz über die Bildung und Betreuung von Kindern angeführt, hängt das Gelingen der praktischen 
Umsetzung im Sinne des Kindeswohles vor allem von den personellen Ressourcen in den Ge-
meinden ab.  
 
Nachfolgend einige Anregungen, welche zeitnah einer Lösung bedürfen: 
 
Vor- und Nachbereitungszeit: 
Das Kontingent für die wöchentlichen Vor- und Nachbereitungsstunden gemäß §§ 85f ist zur Be-
wältigung der Aufgaben nicht ausreichend. Das Stundenkontingent sollte an die realen Gegeben-
heiten angepasst und entsprechend erhöht werden. Das Land bekennt sich in § 2 Abs 1 Kinderbil-
dungs- und-betreuungsgesetz unter anderem zu einer qualitätsvollen Bildung und Betreuung in 
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen unter Berücksichtigung des Wohles der Kinder. Die-
sem Bekenntnis kann jedoch nur entsprochen werden, wenn den Bediensteten in diesen Einrich-
tungen auch die notwendige Zeit für ihre Vor- und Nachbereitung gewährt werden kann. Die Auf-
gaben, welche in der Vor- und Nachbereitungszeit zu bewältigen sind, werden immer mehr. Unter 
einem zu geringen Stundenausmaß an Vor- und Nachbereitungszeiten leidet vor allem die Qualität 
der Arbeit der pädagogischen Fachkräfte und Assistenzkräfte. Zusätzlich führt dies zu einer gro-
ßen Belastung der Bediensteten, da es unumgänglich ist, eine entsprechende Vor- und Nachberei-
tung auch bei aufgebrauchtem Stundenkontingent durchzuführen.  
Um der Realität gerecht zu werden, sollten die den Bediensteten zur Verfügung stehenden (wö-
chentlichen) Vor- und Nachbereitungszeiten entsprechend erhöht werden. 
 
Fortbildung: 
Betreffend die Fortbildung für pädagogische Fachkräfte und Assistenzkräfte gibt es immer wieder 
Unklarheiten bzw. Auffassungsunterschiede. Gemäß § 85 Abs 1 (bzw. § 86 Abs 1 für Assistenz-
kräfte) zählen zu den Aufgaben der pädagogischen Fachkraft die Bildung und Betreuung, die Vor- 
und Nachbereitung sowie die Fortbildung. Fortbildung wird folglich als eigenständige Aufgabe an-
gesehen. In Abs 2 wird die Fortbildung sodann in die Vor- und Nachbereitung einbezogen. Dass 
die Dienstnehmer:innen in ihrer ohnehin bereits zu gering bemessenen Vor- und Nachbereitungs-
zeit auch noch ihre Fortbildungspflicht von mindestens 32 Stunden bzw. acht Stunden für Assis-
tenzkräfte (§ 19 Abs 1 Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz) zu erfüllen haben, ist in der Praxis 
nicht nachvollziehbar. Dies führt dazu, dass die Zeit für die Vor- und Nachbereitung im Ausmaß 
der Fortbildungspflicht nicht für die Vor- und Nachbereitung der Kinderbildungs- und betreuungsar-
beit selbst genutzt werden kann. Hinzu kommt, dass für Assistenzkräfte keine verpflichtende Vor- 
und Nachbereitung vorgesehen ist, sie aber dennoch eine Fortbildungspflicht von acht Stunden zu 
erfüllen haben. Sowohl die Vor- und Nachbereitung als auch die Fortbildung sind wichtige Aufga-
ben der pädagogischen Fachkräfte und Assistenzkräfte, welche im Sinne einer qualitätsvollen Bil-
dung und Betreuung nicht vermischt werden sollten. In der Praxis wurde dies in der Vergangenheit 
auch so gehandhabt. Den Bediensteten sollte ausreichend Zeit für die Fortbildung außerhalb ihrer 
Vor- und Nachbereitungszeiten gewährt werden können. 
Es wird daher angeregt, die Fortbildungszeit und die Vor- und Nachbereitungszeit voneinander zu 
trennen und als jeweils eigenständige Aufgabe vorzusehen. 
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Entlastung des Personals in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen: 
Aufgrund des stetig steigenden Ausmaßes an Verwaltungstätigkeiten, vor allem auch in Zusam-
menhang mit der Förderungsabwicklung, im Kinderbildungs- und -betreuungsbereich sehen sich 
viele Gemeinden gezwungen, zusätzlich zum pädagogischen Personal, Verwaltungspersonal ein-
zustellen. Zum einen werden Koordinationsstellen geschaffen, welche für die Koordination und 
Steuerung der Einrichtungen verantwortlich sind. Diese Koordinator:innen nehmen eine Vielzahl 
an Aufgaben wahr, welche von der Bedarfsplanung über Recruiting und Förderungsabwicklung bis 
zur Erarbeitung von Strategien reicht. Des Weiteren ist es immer häufiger notwendig Personal zur 
administrativen Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte und Assistenzkräfte als auch der Ein-
richtungsleitung einzustellen. Dieses Personal sorgt für eine wesentliche Entlastung des pädagogi-
schen Personals. Diese Verwaltungskräfte sind derzeit gesetzlich nicht vorgesehen, weswegen es 
auch keine Förderung für die Kosten solchen Personals gibt.  
Zur Entlastung der in der Betreuung tätigen Bediensteten in Kinderbildungs- und -betreuungsein-
richtungen wird angeregt, solche Verwaltungskräfte und auch deren Förderung vorzusehen. Gene-
rell sollte eine Vereinfachung der Förderungsabwicklung erfolgen, um den Verwaltungsaufwand 
des Personals in Kinderbildungs- und -betreungseinrichtungen möglichst gering zu halten, sodass 
die personellen Kapazitäten auf die Kernaufgaben konzentriert werden können.  
 
Übernahme von Leitungsfunktionen im Kinderbildungs- und betreuungsbereich: 
In eingruppigen Kindergärten erhält eine langjährigen pädagogische Fachkraft nach zehn Dienst-
jahren ein Gehalt der Gehaltsklasse 9. Für die zusätzliche Übernahme der Funktion einer Grup-
penleitung erfolgt keine Höherstufung. Für langjährige Dienstnehmer:innen würde dies bedeuten, 
dass sie mehr Verantwortung übernehmen, dafür jedoch keine weitere finanzielle Abgeltung erhal-
ten können. Dies führt dazu, dass vor allem langjährige, erfahrene Dienstnehmer:innen keinen An-
reiz haben eine solche Gruppenleitungsfunktion zu übernehmen. Die Schwierigkeit Leitungsfunkti-
onen zu besetzten, stellt sich bei größeren Einrichtungen auch bei der Betrauung mit der Stellver-
tretung für die Leitung einer Kinderbildungs- und betreuungseinrichtung.   
Für solche Fälle sollte den Gemeinden die Möglichkeit einer (geförderten) Entschädigung bzw. Ab-
geltung im Wege einer Zulage ermöglicht werden, um solche Funktionen besetzen zu können. 
 
Übergangsbestimmung Jahresarbeitszeit: 
Begrüßt wird grundsätzlich die Berücksichtigung einer Verlängerung der Übergangsbestimmung 
der Jahresarbeitszeit (vgl § 119 Abs 6 laut Begutachtungsentwurf; Z 86). Es ist im Sinne aller Be-
teiligten, dass die dienstrechtlichen Bestimmungen für das Personal in Kinderbildungs- und -be-
treuungseinrichtungen bis zum Jahr 2025 in einem größeren Rahmen verbessert und vereinfacht 
werden. 
 
Mit der derzeit geplanten – zu eng gefassten – Bestimmung ist für den Übergangszeitraum eine 
vernünftige Personalplanung jedoch nur sehr schwer möglich. Die Übergangsbestimmung sieht 
vor, dass mit Dienstnehmer:innen, welche bereits vor dem 1. Juli 2024 in einem Dienstverhältnis 
mit vereinbarter Jahresarbeitszeit standen, diesen weiterhin auch in ganzjährig geöffneten Kinder-
bildungs- und -betreuungseinrichtungen beibehalten dürfen. Unter diese Regelung würde nur eine 
geringe Anzahl der Dienstnehmer:innen fallen. Es wäre nur möglich Dienstnehmer:innen in ganz-
jährig geöffneten Einrichtungen weiterhin in einem Jahresarbeitszeitmodell zu beschäftigen, wel-
che bereits unter die abgelaufene Übergangsbestimmung des § 116 Abs 2 gefallen sind. Dies trifft 
nur auf Dienstnehmer:innen zu, die bereits vor dem 1. Oktober 2023 eine Jahresarbeitszeit verein-
bart hatten. Darüber hinaus wäre ein weiterer Anwendungsfall die Umstellung von einer nicht-
ganzjährig geöffneten Einrichtung, in welcher das Jahresarbeitszeitmodell nach wie vor Anwen-
dung findet, zu einer ganzjährig geöffneten Einrichtung. Es ist jedoch weiterhin nicht möglich mit 
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neu eintretenden Dienstnehmer:innen in ganzjährig geöffneten Einrichtungen eine Jahresarbeits-
zeit zu vereinbaren. Die Bestimmung ist daher deutlich zu eng gefasst. 
 
Die Gemeinden benötigen für die Umsetzung des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes und 
des damit verbundenen Versorgungsauftrages Instrumente, welche ihnen ein höchstmögliches 
Maß an Flexibilität und Praktikabilität in der Personalplanung bieten. Nur mit einem flexiblen Ar-
beitszeitmodell kann der Personaleinsatz vernünftig geplant werden und die Interessen der Dienst-
nehmer:innen entsprechend berücksichtigt werden. Das Interesse an einer Anstellung in ganzjäh-
rig geöffneten Einrichtungen ohne Jahresarbeitszeit ist derzeit gering. Gerade in Zeiten des ekla-
tanten Personalmangels im Kinderbildungs- und -betreuungsbereich, sollte dies dringend Beach-
tung finden und den Gemeinden die notwendige Flexibilität gewährt werden. Die Übergangsbe-
stimmung sollte es ermöglichen, dass die Jahresarbeitszeit mit allen Dienstnehmer:innen, auch 
neu eintretenden, vereinbart werden kann, unabhängig davon in welcher Einrichtung diese tätig 
sind. Der Übergangszeitraum sollte gleichzeitig für die Erarbeitung einer neuen, zukunftsorientier-
ten Lösung im Sinne aller Beteiligten genutzt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für den Vorarlberger Gemeindeverband 
 

 
Die Präsidentin: 
Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann 


